
Deutscher Bundestag 
4. Wahlperiode Drucksache IV/ 2019 

Antrag 

der Abgeordneten Hilbert, Mauk, Dr. Hauser, Leicht, Reichmann 

und Genossen 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Entwurf eines Gesetzes 

zur Änderung des Gesetzes über das Branntweinmonopol 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel i 

Das Gesetz über das Branntweinmonopol vom 
8. April 1922 (Reichsgesetzbl. I S. 335, 405), zuletzt 
geändert durch das Zweite Verbrauchsteuerände-
rungsgesetz vom 16. August 1961 (Bundesgesetzbl. I 
S. 1323, 1324) wird wie folgt geändert: 

1. § 79 erhält folgende Fassung: 

„§ 79 

(1) Der Branntweinaufschlag für ein Hekto-
liter Weingeist besteht in dem Unterschied zwi-
schen dem regelmäßigen Branntweinverkaufs-
preis und dem Branntweingrundpreis, vermindert 
um den Durchschnittsbetrag der Kosten, die die 
Bundesmonopolverwaltung durch die Nicht-
übernahme des Branntweins erspart. Die Bundes-
monopolverwaltung ermittelt diese Kosten jähr-
lich, setzt den Durchschnittsbetrag fest und macht 
ihn öffentlich bekannt. 

(2) Der Branntweinaufschlag vermindert sich 

i . für Branntwein, der in einer Abfin-
dungsbrennerei oder von einem Stoff-
besitzer innerhalb einer monopolbe-
günstigten Erzeugungsgrenze herge-
stellt ist oder der in einer Verschluß-
kleinbrennerei (§ 34) hergestellt wird, 
sofern die Jahreserzeugung nicht mehr 
als 4 Hektoliter Weingeist beträgt, 
noch um den Betrag des Zuschlags nach 
§ 69, 

für Branntwein, der aus Steinobst, 
Beeren und Enzianwurzeln in Abfin-
dungsbrennereien, Kleinverschlußbren-
nereien mit einer Jahreserzeugung bis 
4 Hektoliter Weingeist und von Stoff-
besitzern hergestellt worden ist, um 
weitere 135 Deutsche Mark je Hekto-
liter Weingeist; 

2. für Branntwein, der in anderen als den 
in Nummer 1 genannten Verschlußbren-
nereien innerhalb des Brennrechts her-
gestellt ist, für die Erzeugung 

bis zu 100 Hektoliter Weingeist um 
15 Hundertteile, 

über 100 bis zu 200 Hektoliter Wein- 
geist um 10 Hundertteile, 

über 200 bis zu 300 Hektoliter Wein-
geist um 5 Hundertteile 

des Branntweingrundpreises. 

(3) Der Branntweinaufschlag erhöht sich für 
Branntwein, der in Verschlußbrennereien inner-
halb des Brennrechts hergestellt ist, für die Er-
zeugung von 

mehr als 600 bis 1 000 Hektoliter 
um 1,5 Hundertteile 

mehr als 1 000 bis 1 400 Hektoliter 
um 3 Hundertteile 

mehr als 1 400 bis 1 800 Hektoliter 
um 4,5 Hundertteile 

mehr als 1 800 bis 2 200 Hektoliter 
um 6 Hundertteile 
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mehr als 2 200 bis 2 600 Hektoliter 
um 7,5 Hundertteile 

mehr als 2 600 bis 3 000 Hektoliter 
um 9 Hundertteile 

mehr als 3 000 bis 5 000 Hektoliter 
um 10,5 Hundertteile 

mehr als 5 000 bis 10 000 Hektoliter 
um 12 Hundertteile 

mehr als 10 000 Hektoliter 
um 15 Hundertteile 

des Branntweingrundpreises. 

(4) Für Branntwein, der in gewerblichen Bren-
nereien — außer in den Fällen des Absatzes 2 
Nr. i — hergestellt ist, erhöht sich der Brannt-
weinaufschlag, der sich aus den Absätzen 1 bis 3 
ergibt, um 3 Hundertteile des Branntweingrund-
preises. 

(5) Für Branntwein, der in Obstverschlußbren-
nereien außerhalb des Brennrechts hergestellt ist 
oder als außerhalb des Brennrechts hergestellt 
gilt, erhöht sich der Branntweinaufschlag 

bis zum 5fachen des Brennrechts um 10 %, 

ab dem 5fachen des Brennrechts um 20 % 

des Branntweingrundpreises. 

(6) Der Branntweinaufschlag für ein Hekto-
liter Weingeist entspricht dem regelmäßigen Ver-
kaufspreis 

1. bei Branntwein, der — außer in den 
Fällen des Absatzes 5 — im Überbrand 
hergestellt ist, 

2. bei Branntwein, der — außer in den 
Fällen des Absatzes 5 — außerhalb 
einer monopolbegünstigten Erzeu-
gungsgrenze gewonnen ist, und 

3. bei Branntwein, der entgegen der Ab-
lieferungspflicht nicht abgeliefert wor-
den ist.  

(7) Die Beträge, die sich nach den Absätzen 2 
bis 5 ergeben, werden auf volle Pfennige nach 
unten abgerundet. 

2. Hinter § 118 wird folgender § 118 a eingefügt: 

„§ 118 a 

Aus Monopolmitteln ist bis auf weiteres mit 
Rücksicht auf die Notlage der Kleinwirtschaft 
Besitzern von Verschlußbrennereien mit einer 
Jahreserzeugung bis zu 4 Hektoliter Weingeist 
und von Abfindungsbrennereien sowie Stoffbe-
sitzern für Branntwein, den sie aus Steinobst, 
Beeren oder Enzianwurzeln hergestellt haben, 
ein Betrag von 100 Deutsche Mark je Hektoliter 
Weingeist bei der Entrichtung des Branntwein-
aufschlags zu vergüten." 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am 	  in Kraft. 

Bonn, den 6. März 1964 
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Begründung 

Der Antrag bezweckt bei der Branntweinbesteue-
rung hinsichtlich ihrer Höhe die Wiederherstellung 
des Rechtszustandes vor Inkrafttreten der Ände-
rungsverordnung vom 7. Dezember 1944. Die ge-
nannte Verordnung stützte sich auf einen Erlaß des 
Führers über den totalen Kriegseinsatz vom 25. Juli 
1944 (Reichsgesetzbl. I S. 164) und sollte aus kriegs-
bedingten Gründen eine Verwaltungsvereinfachung 
herbeiführen. Auf Grund § 79 BrMonG, in Kraft ge-
setzt durch Monopoländerungsgesetz vom 21. Mai 
1929 (Reichsgesetzbl. I S. 99), errechneten sich wegen 
der Berücksichtigung der sehr unterschiedlichen Er-
zeugungskosten für die Brennereien, die abliefe-
rungsfreien Branntwein zu versteuern hatten, meh-
rere Dutzend Branntweinaufschlagsätze. Die Ver-
ordnung vom 7. Dezember 1944 (Reichszollblatt 
S. 210) beseitigte diese sehr spezialisierte, aber ge-
rechte und soziale Errechnung des Branntweinauf-
schlags. Nach einem im Zuge der Gesetzesänderung 
in der BO neu geschaffenen § 221 gab es neben dem 
Aufschlagsatz, der dem regelmäßigen Monopolsprit-
verkaufspreis entspricht, nun nur noch 3 Aufschlag-
sätze. Diese waren wie folgt unterteilt: 

1. Branntwein, der unter Abfindung oder in Klein-
verschlußbrennereien mit einer Jahreserzeugung 
von 4 hl hergestellt ist 
a) ausschließlich aus Steinobst, Beeren oder 

Enzianwurzeln, 
b) aus anderen Stoffen; 

2, für Branntwein aus Verschlußbrennereien über 
4 hl Jahreserzeugung, soweit der Branntwein 

• innerhalb des Brennrechts hergestellt ist. 

Diese Besteuerungsregelung trägt den Verhältnissen 
der deutschen Branntweinhersteller zu wenig Rech-
nung. Es gibt, vornehmlich in Süddeutschland, sehr 
viel kleine Branntweinhersteller, vor allem eine 
große Anzahl von Abfindungsbrennern und Stoff-
besitzern. 
Für den innerhalb des Brennrechts hergestellten 
Branntwein aus Verschlußbrennereien mit einer Jah-
reserzeugung über 4 hl/W wird auf Grund der Än-
derung vom 7. Dezember 1944 ein einheitlicher 
Branntweinaufschlagsatz berechnet, der die Ge-
stehungskosten einer mittleren gut geleiteten 500 hl 
Kartoffelbrennerei zur Grundlage hat. Dadurch hat-
ten Brennereien mit höheren Brennrechten wegen 
der Kostendegression Vorteile. Für die Vielzahl der 
Brennereien unter 500 hl Brennrecht entstanden ent-
sprechende Nachteile. Obwohl Abfindungsbrenne-
reien, Stoffbesitzer und Kleinverschlußbrennereien 
bis 4 hl Jahreserzeugung in einem weiteren Ab-
schlag noch eine besondere Berücksichtigung fanden, 
bleibt für diese Betriebe der Steuerabschlag weit 
unter den Gestehungskosten. Vorher waren die un-
günstigen Betriebsverhältnisse dieser Kleinstherstel-
lergruppe stets anerkannt worden. Die besonderen 
Vorteile der Kleinbrennereien gehen bis auf die 

früheren Branntweinsteuergesetze zurück. Auch in 
der amtlichen Begründung zu § 69 BrMonG im Ent-
wurf des geltenden Branntweinmonopolgesetzes 
vom 8. April 1922 (Drucksache Nr. 2281, veröffent-
licht als Beilage Nr. 27 der Zeitschrift für Spiritus-
industrie von 1921) wird die „besondere Begünsti-
gung" der Kleinbrennereien für berechtigt erklärt. 
Anläßlich der Beratung des Monopoländerungsge-
setzes vom 21. Mai 1929 wurden in der amtlichen 
Begründung für die Heraufsetzung des Betriebszu-
schlages nach § 69 BrMonG (Drucksache Nr. 881 
4. Wahlperiode 1928) die ungünstigen Betriebsver-
hältnisse und die dadurch bedingten höheren Ge-
stehungskosten in Kleinbrennereien erneut bestätigt. 

Der Entwurf bezweckt die Wiedereinführung einer 
individuelleren Branntweinaufschlagsberechnung, 
wobei jedoch zwecks Vereinfachung der Verwal-
tungsarbeit nur eine geringere Anzahl an Auf-
schlagsätzen eingeführt werden soll, als die Rege-
lung von 1929 ergab. Brennereien über 500 hl Brenn-
recht sollen entsprechend der früheren gesetzlichen 
Regelung gestaffelte Zuschläge zur Branntwein-
steuer berechnet werden, während ebenfalls nach 
alter Übung Brennereien mit niedrigeren Brennrech-
ten entsprechende Abschläge gewährt werden sollen. 
Den besonderen Verhältnissen der Abfindungsbren-
ner, Stoffbesitzer und Kleinverschlußbrenner bis 4 hl 
Jahreserzeugung soll durch die Gesetzesvorlage im 
früheren Umfange Rechnung getragen werden. 
Lediglich der besondere Abschlag bei Edelobst-
branntwein mit 0,45 RM je Ltr. W. — solcher Brannt-
wein kann bekanntlich von der Monopolverwaltung 
lt. gesetzlicher Regelung nicht übernommen werden 

mußte verdreifacht werden. Damit würde den 
heutigen Währungsverhältnissen und der gegen-
über früher wesentlich höheren Branntweinsteuer 
und dem ebenfalls wesentlich höheren Branntwein-
verkaufspreis der Monopolverwaltung Rechnung ge-
tragen. Vor Inkrafttreten des Änderungsgesetzes 
von 1929 lag die Steuer zwischen 2,80 RM und 
3,30 RM, der Verkaufspreis, den die Monopolver-
waltung beim Spritverkauf forderte (Steuer ein-
schließlich Ware) zwischen 4 RM und 5 RM je Ltr. W. 
Demgegenüber beträgt die Steuer heute 10 DM und 
der Spritverkaufspreis 12,70 DM je Ltr. W. 

Für die Kleinstherstellergruppe (Kleinverschlußbren-
nereien bis 4 hl Jahreserzeugung, Abfindungsbren-
nereien und Stoffbesitzer) ergibt sich damit folgende 
Branntweinaufschlagsberechnung: 

DM 
a) für andere Branntweine als solche aus 

Edelobst 
Der regelmäßige Verkaufspreis für Mono-
polsprit beträgt 	  12,70 
abzüglich Branntwein-Grundpreis (Ge-
stehungskosten einer 500 hl Brennerei)  	1,70 

11,— 
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DM 
Übertrag 11, - 

abzüglich Durchschnittsbetrag der wegen 
Nichtübernahme des Branntweins bei der 
Monopolverwaltung ersparten Kosten  —,33 

10,67 

abzüglich Betriebszuschlag für Kleinbren-
nereien bis 4 hl Jahreserzeugung nach 
§ 69 BrMonG 100 % des Branntweingrund-
preises   1,70 

Branntweinaufschlag somit 	 8,97 

b) für Edelbranntweine aus Steinobst, 
Beeren oder Enzianwurzeln 

ist im Anschluß an die vorstehende Be-
rechnung noch ein besonderer Abschlag 
vorgesehen von   1,35 

Dieser besondere Abschlag wurde 1929 in 
Höhe von 0,45 RM eingeführt als Aus-
gleich dafür, daß diese Branntweine nicht 
an die Monopolverwaltung abgeliefert 
werden können und zur Berücksichtigung 
höherer Gestehungskosten, parallel zu 
den Bestimmungen des § 72 Abs. 3 
BrMonG. 

Branntweinaufschlag somit 	 7,62 

Zu § 118 a 

Aus Monopolmitteln wurde in der Zeit von 1929 bis 
1944 mit Rücksicht auf die Notlage der Kleinwirt

-

schaft Besitzern von Kleinverschlußbrennereien bis 
4 hl Jahreserzeugung und von Abfindungsbrenne-
reien sowie Stoffbesitzern je Ltr. W. 0,50 RM ver-
gütet, die an der Steuer noch abgesetzt wurden. 
Dieser Betrag ist im Entwurf mit Rücksicht auf die 
veränderten Währungsverhältnisse verdoppelt wor-
den. Eine besondere Notlage ist bei den Kleinst-
betrieben nach wie vor gegeben, so daß wieder bis 
auf weiteres die vorgesehene Vergütung aus Mono-
polmitteln bezahlt werden soll. 

Es ist zu bemerken, daß das Branntweinmonopol-
gesetz niemals nur als ein Steuergesetz angesehen 
wurde. Es ist ein Wirtschaftsgesetz mit agrarpoliti-
scher (Schutz der landwirtschaftlichen Brennerei) und 
sozialpolitischer (Schutz der Kleinbetriebe) Zielset-
zung. Vor allem aus dieser Sicht muß der Antrag 
auf Änderung des Besteuerungsparagraphen im 
Branntweinmonopolgesetz verstanden werden. 

Weiter ist darauf hinzuweisen, daß nach der Aus-
legung, die der Bundesfinanzhof im Urteil vom 
26. März 1963 — AZ VII 188/57 S — gegeben hat, 
schon bisher die Abschläge vom regelmäßigen Ver-
kaufspreis zur Bildung der Branntweinaufschlag-
sätze entsprechend den bis 31. Januar 1945 normier-
ten Grundsätzen zu bemessen sind. Diese Grund-
sätze im Gesetz zum Ausdruck zu bringen, wie es 
der Antrag bezweckt, bedeutet darnach lediglich 
eine Bestätigung dessen, was nach dem Urteil ohne-
hin Rechtens sein soll. 

Eine Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse 
kleiner und kleinster Betriebe bei den Verbrauch-
steuern kennt zum Beispiel auch das Biersteuer-
gesetz. 




